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11. Hinweise zur Planung

Bodenschutz

Gemäß § 202 BauGB i.V.m. § 1 BBodSchG gebührt dem Mutterboden besonderer Schutz. Vor
Baubeginn ist der Mutterboden im Bereich der Baustellen, Nebeneinrictitungen und Ablager-
ungsflächen zu sichern. Das im Zuge des Erdaushubes anfallende unbelastete Bodenmaterial ist
einer Wiederverwendung zuzuführen. Sonstige n ichtbe lastete Erdmassen der Ablagemngen
oder des Aushubs sind nach M&glichkeit weitgehend im Gebiet einzubauen bzw. zur Verwend-
ung abzugeben.
Im Hinblick auf sparsamen und schonenden Umgang mit Boden und zur Minimierung baubetrieü-
licher Bodenbelastungen sind folgende gesetzliche Grundlagen bei der Realisierung des Bau-
Vorhabens zu berücksichtigen:
- Bundes-Bodenschutzgesetz
. Bundes-Bodenschutz- und A Ifl asten Verordnung
. S *"-hs isches Krelslaufwlrtschaft- und Bodenschutzgesetz

°tzbuch
sehe Bauordnung

- Bundesnaturschutzgesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz

Für die Baumaßnahmen zur Enrichtung und zum Rückbau der FFPV-Anlage wird eine Boden-
kundliche Baubegleitung gemäß DIN 19639 empfohlen.

2 Für eine sichere Planung und Bauvorbereitung wird zur Prüfung der Stützen rammbarkeit aine
standortkonkrete und auf die Bauaufgabe ausgerichtete Baugrunduntersuchung nach DIN 4020
bzw. DIN EN 1997-2 empfohlen,

3 Altlasten
Falls Verdachtsflächen bzw. Anhaltspunkte tür schädliche Boden- und / oder Grundwasserver.
änderungen auftreten, so Ist gemäß SächsKrWBodSchG unveizüglich das Umweltamt des
Erzgebirgskreises von dem Sachverhalt in Kenntnis zu setzen und die weitere Vorgehensweise
mn dieser Behörde zu klären (Sächsisches Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgesetz).

4 Vermessungs- und GrenzpunMe
Im Planungsgebfet befinden sich Vermessungs- und Grenzpunkte. Diese sind geschützt und
grundsätzlich während Baumaßnahmen nicht zu verändern oder zu beseitigen. Gefährdete
Vermessungs- und Grenzpunkte sind von den Baumaßnahmen durch einen öffentlich bestellten
Vermessungsingenieur oder das Vermessungsaml sichern zu lassen (§§ 6 und 27 Sächs.
Vermessungsgesetz).

5 Archäologische Funde
Archäologische Denkmale stehen unlsr Schutz. Sie sind überall in Sachsen auch außerhalb der
bekannten und verzeichneten Denkmalflachen in erheblichem Umfang zu erwarten. Die bau-
ausführenden Firmen sind auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß § 20 Sächsisches
Denkmalschutzgesotz hinzuweisen. Sie sind nicW zu verändern und unverzüglich dem Landes.
amt für Archäologie in Dresden bzw, der Denkm also h utzbe horde beim Landratsaml Erzgebirgs-
kreis anzuzeigen.

6 Brandschutz

Zum Brandschutz ist zu beachten, üass:

- die zuständigen Feuerwehren in die lertiggestellte Anlage eingewiesen werden.
- beim Aufbau der Anlage Abstände zwischen den Modulgruppen eingeplant werden, um eine

schnelle Brandausbreitung zu verhindern,
- eine Feuerwehrzufahrt zur Anlage herzustellen ist. Die Zufahrt zu der Anlage und der Lösch-
wasserentnahmestelle and so herzustellen, dasssie cfer DIN 14090 entsprechen.

- keine Brände durch die Vegetation (Sträucher, Gras auch von außen) auf die Anlage über-
greifen können.

7 Kampfmittel
Sollten Kampfmittel oder kampfmittelähnliche Gegenstände gefunden werden, so ist sofort die
nächstgelegene Ortspolizei oder pol izeidiens [stelle zu Informieren.

8 Es werden folgende Arten im Bereich des Vorhabens zur Verwendung empfohlen:
Hartriegel (Cornus sanguinea), Haselnuss (Corylus avellana), Eingriffliger Weißdorn (Crataegus
monogyna), Zweigriflliger Weißdorn (Crataegus laevigata). Pfaffenhütchen (Euonymus
europaeus). Rote HecRenklrsche (Lonicera xylosteum), Schlehe (Prunus spinosa), Kreuzdorn
(Rhamnus cathartica). Hunds-Rose (Rosa canina). Schwar2ef Holunder (Sambucus nigra).
Roter Holunder (Sambucus racemosa), Gemeinef Schneeball (Viburnum opulus).

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. l. S.
3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 l Nr. 394} geändert
worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Verordnung über die bauliche Nutzung der Gmndstücka
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786). die durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr.176)geändert worden ist.

Planzelchenverordnung (PlanZV) - Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die
Darstellung des Planinhalts vom 18.12,1990 (BGBI. 1991 l S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. l S. 1802} geändert worden ist.

Sächsisch® Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.05.2016
(SächsGVBI. S. 186), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.03.2024 (SächsGVBI. 1 69)
geändert worden ist.

Gemeindeordnung für den Frelslaat Sachsen (SächsGemO) in def Fassung der Bekannt-
machung vom 09.03.2018 (SächsGVBI. S. 62), die zutetzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
29.05.2024 (SächsGVBI. S. 500) geändert worden ist

Teil A - Planzeichnung
Planzeichonerklärung (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Art der baulichan Nutzuna
(§ 9 Abs, 1 Nr. 1 BauGB; §§ 2 bis 11 BauNVO)

Gebiet für Anlagen, die der Forschung, Entwicklung und Nutzung erneuerbarer Energien
einschl. der dazu erforderiidien Nebenanlagen dienen (§ 11 (2) BauNVO) -
Freifiachen-Photovoltaikanlage

Maß der baulichen Nutzurw)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16 - 21 BauNVO

GRZ 0,6 zulässige Grundflächenzahl GRZ als Hftchstgrer

3,50m H max. Modulreihen

4,00 m H max. bauliche Nebenanlagen

;(§19BauNVO)

Bauweise, Bau grenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 23 BauNVO

Baugrenze

Verkehrsflächen
(§9Abs.1Nr.11BauGB

^ öffentliche Feldweg (Wanderweg)

Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

private Grünfläche

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a,b BauGB)

Umgrenzung von Flächen
Bepflanzungen

Anpflanzung Hecke

Anpflar iu m en, St rauche m und sonstigenE3
@

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Anpfianzung Bäume ^^B Anpflanzung Sträucher

Erhalt Bäume i— Erhalt Sträucher

sonstige Planzeichen

a Grenze des räumlichen Geltungsbereich des Bebauungspli
(§9 Abs. 7 BauGB)

Hinweise

Fluretücksgr

;-B ^ Flurstücksni

—13.5fr- Bemassung

Höhenlinien

Nutzunflsschablone

Teil B Textteil
l. Bauplanungsrechtliche sowie bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 BauGB, §§1-23 BauNVO, § 89 SächsBO)

1 Zweckbestimmung und Art der baulichen Nutzung
(S$ 11 (2) BauNVO, § 9 Abs. l Nr.1 BauGB)

1.1 Sondergebiet erneuerbafe Energien: Das Gebief ist nach § 11 Abs. 2 BauNVO als Sonstiges
Sondergebiet mit Zweckbestimmung "Freifiachen-Photovolfaikanlage" festgesetzt.

1.2 Innerhalb des Plangebietes sind bauliclie Anlagen zulässig, die der Nutzung und/oder
Speicherung der Sonnen«nergie (iurch Photovoltaik ein schlieft l ich der dazu technisch
erforderlichen Nebenanlagen (z.B. Trafo-, Obergabestation, Speicherbatterien und Neban-
aggregate) dienen.

1.3 Die untergeordneten Nebenanlagen und Einrichtungen zum Betrieb und zur Wartung der
Anlage sind auf einer maximalen Gesamtfläche von 200 rd1 zulässig.

1,4 Folgende Nutzungen sind nichl Bestandteil der zulässigen Sondernutzung:
- Anlagen zur Gewinnung von Gas und Energie aus Biomasse
- genehmigungspflichtige VWndenergieanlagen.

1,5 Die in Nr. 1.1 und 1.2 dieses Bebauungsplanes festgesetzten baulichen Nutzungen und
Anlagen (ind, aller Konstmktionsteile, Zäune und Fundamente) sind nach § 9 Abs. 2 Satz 1
Nr- 2 BauGB nur zulässig, solange die FreiHächen- Photovoltaikanlage der Gewinnung und
Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz bzw. der Speicherung von Strom dienen. Als
Folgenutzung ist eine landwirtschaftliche Nutzung festgesetzt.

Matt der baulichen Nutzung (g§ IG.21 BauNVO, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

2.1 Die maximal überbaubare GrundslücksHäche - hier definiert als die durch die Photovoltaik-
module überdeckte Bodenfläche in Senkrechtprojehtion, die Gmndfläche von Nebenanlagen
und befestigte Erschließungsflächen - wird als Grundflächenzahl (GRZ) mit maximal 0,6
festgesetzt.

2.2 Die maximal zulässige Gesamthöhe der Modultische beträgt 3.50 m. Bei den baulichen
Nebenanlagen wie Trafo- und Wechselrichters tat ion etc. ist eine maximale Gesamlhöhe von
4,0 m zulässig. Sie ist das Maß zwischen dem natürlichen Gelände und der Oberkante der
Photovoltaikmodute bzw. zwischen dem natürlichen Gelände und der Oberkante der Dachhaut
der Gebäude der Nebenanlagen (Übergabestation, Trafostation, Büro. und Ersatzteile-
container).

2.3 Der Abstand zwischen Geländeoberkante und Unterkante der Modultische wird mit
mindestens 80 cm festgesetzt.

2.4 Bezugspunkt der angegebenen Höhen baulichen Anlagen sind Meter über der natürlichen
Geländeoberkante (Höhensyslem DHHN2016).

Bauweise und überbaubare Gmndstückstiächen (§§ 22 und 23 BauNVO, § 3 Abs. 1
Nr. 2 und 3 BauGB)

3,1 Dte überbaubare Grundslücksfläche wird gemäß Planeintrag durch die Festsetzung einer
Baugrenze bestimmt. Innerhalb der Baugrenze sind die Hauptanlagen (Solarmodule) zu
erreichten,

3.2 Sonstige baulichen Anlagen, einschließlich Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind
innerhalb des Geltungsbereiches, auch außerhalb der BaugrenzB unter Berücksichllgung der
Abstandsflächen gemäß SächsBO zulässig.

3.3 Für die Verankerung der Aufständerung der Photovoltaikmodute sind ausschließlich Ramm-
profile zu verwenden; die Verwendung von Belonfundamenten ist nur in Bereichen zulässig.
welche einen ungeeigneten Untergrund aufweisen,

4 Nebcnanlagen zur Versorgung des Baugebletes (§ 14 BauNVO)

4.1 Die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur
Ableitung von Abwasser dienende Nebenanlagen werden gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO als
Ausnahme zugelassen,

5 Flächen für Maßnahmen zur Rückhaltung und Verslckarung von Niederschlagswasser
(§9Abs.1Nr,14BauGB)

5.1 Das Maß der befestigten Flächen ist aul die technisch funktionalen Erfordernisse zu
begrenzen. Private Zufahrten und Wege zu den Modulreihen und möglichen Nebenanlagen
sind zur Reduzierung des Verciegelungsgrades veraickerungslähig (z,B. Schotter, Schotter-
rasen oder Rasengittersteine) anzulegen.

6 Einfriedungen (§ 61 Abs. 1 Nr. 7 SächsBO)
6.1 Einfriedungen sind nur innerhalb des Geltungsbereiches, auch außertialb der Baugrenzen

zulässig.
6.2 Als Einfriedungen sind durchlässige Stabmattenzäune mit einer maximalen Höhe von 2,00 m

zulässig.
6,3 Einfriedungen sind so auszuführen, dass im bodennahen Bereich ein angemessener Boden-

abstand (ca. 10-20 cm) bzw, eine Klein tie rd urchl äs s ig keil vorhanden ist. Die Verwendung von
StaOioJdraht im bodennahen Bereich ist unzulässig.

7 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und wr Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 und
25 BauGB)

7.1 Die Flächen innerhalb des Sondergebietes zwischen und unter den Madultischen, die nicht
durch Fundamente, Erschließungs- und Betriebsflächen genutzt werden, sind nach Abschluss
der Sauarbeiten mit standortgerechten. autochtonen Blühmischungen mit dem Ziel der Aus-
prägung einer Extensivwiese anzusäen und zweischürig zu mähen oder zu beweiden, frilhes-
tens Anfang Juli Jeden Jahres. Dabei ist das Mahdgut zur Aushagerung der Flächen zu
entfernen. Auf den Einsatz von synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist zu
verachten,

7.2 Auf der festgeseteen ca. 6,0 m breiten privaten Griinfläche entlang der südlichen Grenze des
Geltungsbereiches ist nach Grünlandehsaat mit gebietseigenem Saatgut zur Randeingrünung
der Freiflächen-Photovoltaikanlage eine ca. 3,0 m breite Hecke mit standortge rechten Vogel.
schütz- und Vogel n ährge holze fachgerecht anzupflanzen (arte ng ere chte Pflanzabstände in
Hecken 1 St/3 m'; Heister 2xv, h 100-150 cm; Sträucher vStr, 3-5 Tf. h 60.100 cm), durch
den Eigentümer dauerhaft zu erhalten und bei Abgang durch Neupflanzungen entsprechender
Arten zu ersetzen. Zur Vermeidung einer Beschattung dar PV-Anlage ist eine regelmäßige
Pflege außerhalb der Brutzeit erforderlich.
Der ca. 3,0 m breite Saum ist extensiv zu pflegen - maximal 2 Mahdtermine / Jahr.

7.3 Bei der Verwendung des Pflanzen materials ist gemäß § 40 flüs. 1 Satz 4 Nr. 4 BNalSchG
darauf zu achten, dass ausschließlich gebielseigene Gehölze des Vorkommengebletes 3
"Südostdeutsches Hügel- und Bergland* sowie Saatgut der Ursprunggebletes 8 "EJZ- und
Elbsandsteingebief zulässig sind. Sollte djas in begründeten Fällen nicht möglich sein, ist eine
alternative Begrünung mittels Mahdsutübertragung oder Heudruschverfahrsn von geeigneten
Spenderflächen erforderlich.

7.4 Die festgesetzten Bepflanzungsmaßnahmen sind spätestens in der ersten Vegetationsperiode
nach Errichtung der Photovoltaikanlage einschließlich Nebenanlagen und sonstigen Anlagen
umzusetzen und für die Dauer der Betriebszeit fachgerecht zu pHegen. Für die Anpflanzungen
gilt eine Fertigslel lungs pflege sowie eine 3-jährige Entwicklungspflege gemäß D)N 18919.

7.5 Die in der Planzeichnung festgesetzten Gehölze / strukturierte Grünflächen sind zu erhalten.
Die zu erhaltenden Gehölz be sta n de sind während der Bauphas® zu schützen. Dabei sind die
Vorgaben der DIN 18920:201 4-07 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von
Bäumen, PHanzenbe stand en und Vegetatlonsflächen bei Baumaßnahmen" umzusetzen,
einzuhallen und zu kontrollieren (siehe V1 Artenschulz). Während der Bauarbeiten ist der
gesamte Wurzel- Stamm- und Kronenbereich vor Beeinirächtigungen gemäß DIN 18920 i. V.m.
RAS.L4 zu schützen.
Ist eine Baumfailung entlang der westlichen Grundstücksgrenze aufgrund der Erschließung
unvermeidbar ist als Ersatz für die Gehölze eine neue Pflanzung aus Laubbäumen im
Geltungsbereich durchzuführen; pro gefällter Baum sind zwei neue Laubbäume zu pflanzen.
Es sind ausschließlich gebietseigene Gehölze des Voritommengebietes 3 zulässig.

Vermeid u ngs maßnahmen Artenschutz
8.1 V 1: Erhaltung der vorhandenen Gehölze/ strukturierter Grünflächen außerhalb der Baufelder

(siehe Festsetzung Nr. 7.5).
.2 V 2: Baumaßnahmen ist jeweils außerhalb der Brutzeit der Vögel und somit von Oktober bis

Februar voizunehmen.

8.3 V 3: Beleuchtungskonzept für Fledermäuse; Reduzierung der Beleuchtung auf ein Mindest-
maß (räumlich) bzw. eine be da rfs bezogene Mindestzeit zeitlich).

Verfahren s vermerke
1.

Die Aufstsllung des Bebauungsplanes Sondergebiet • Freifläche n-Pho to voltaikanlage Wünschendorf"
wurde vom Stadtrat am 1 3.06.2024 (Beschluss Nr.; SRß9/2024) beschlossen und durch Veröffent-
lichung im Stadtkurier Ausgabe 14 vom 13,07.2024 bekannt gemacht.

Datum:

2.

Schmieder

Bürgermeisterin
Siegel

Der Stadb-at hat am .............. den Vorentwurf des Bebauungsplanes Maßstab 1:1.000 mit
Begründung und Umweltbericht gebilligt und zur Auslegung bestimmt (Beschluss Nr-: ..„........„.....).

Datum:

3.

Schmieder
Burgcmneistcrin

Siegel

Die frühzeitige Offentltehkeits beteilig ung nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde nach Bekannlmachung durch
Veröffentlichung Im Stadtkurief Ausgabe .... vom ...,...,., .... Im Rahmen einer Auslegung wm.....

... bis einschließlich .............. durchgeführt.

Datum: Schmiede r

Bürgermeisterin

Siegel

4.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sind mit
Schreiben vom .... ..... ..... zur Stellungnahme aufgefordert worden,

Datum; Schmieder SiegelSchmieder

Bürgermeisterin

5.

Der Stadtrat hat am .... .,.... ..,, (Beschluss Nr. ...„..,.,.....„...) den Entwurf des Bebauungsplanes
Maßstab 1:1.000 mit Begründung und Umweltbericht beschlossen und die Veröffenüichung beslimml.

Datum: Schmieder SiegelSchmieder
Bürgermeisterin

6,
Der Inhalt der Bekanntmachung, der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und Umwelt-
bericht sowie die nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen, wurden in der Zeit vom .... .......... biseinschlieaiich.... ..........nach
§ 3 Abs. 2 BauGB auf der Interrotseite der Stadt Pockau-Lengefeld (www. pockau.Ie n gefel d. de)
sowie auf dem Zentralen Internetportal des Landes Sachsen (www.buergerbete il ig ung. Sachsen, de)
veröffentiicht. Zusätzlich zu der VeröffenUichung Im Internet werden die Unterlagen Im o.g. Zeitraum
durch eine öffentliche Auslegung zur Verfügung gestellt.
Während dieser Veröffentlich ung sfnst konnten von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf des
Bebauungsplanes angegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben,

Schmleder
Bürgermeisterin

Siegel

7.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes wurden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom .... . .... . .... zur Stellungnahme aufgefordert.

Schmieder

Bürgermeistefin
Siegel

Der Stadtrat hat die zum Entwurf vorgebrachten Anregungen der OffenUichkeit, der Behörden und
der sonstigen Träger öffentlicher Belange am ......... ..... (Beschluss Nr. ...................^abschließend
abgewogen. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Datum: Schmieder
Bürgermeisterin

Siegel

Der Bebauungsplan bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) wurde
vom Stadlrat als Satzung beschlossen (Beschluss Nr. „.,..,...............).

Die Begründung und der Umweltbericht zum Bebauungsplan wurden gebllligl.

Datum: Schmiede r
Bürgermeisterin

Siegel

10.
Die Genehmigung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und dem Textteil
einschließlich Begründung und Umweltbericht, wurde mit Verfügung des Landratsamfes
Erzgeblrskreis vom ......... .....: Az.; .....,..,.,...,....„,..,„.,........,..erteilt.

Datum: Scfimieder Siege)Scfimieder
Bürgermeisterin

11.
Die Satzung des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und dem Textteil, wird
hiermit ausgefertigt.

Schmieder
Burgernrreisterin

Siegel

12.
Die Erteilung der Genehmigung und die Inkraftsetzung des Bebauungsplanes sowie die Stelle bei
der der Plan auf Dauer während der Sprechzeiten von jedermann eingesehen werden kann und
über den Inhalt Auskunft zu erhallen ist, sind am „... ....... ..... ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Gelte nd mach ung der Verletzung von VerfahrensvorschriHen und
Formvorechriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechlslolgen nach § 215 Abs. 2
BauGB und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen nach § 44 BauGB
hingewiesen worden. Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung füf den Freistaat Sachsen SächsGemO
gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens • oder Formvorschriften zustande gekommen
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gülüg zustande gekommen. Der
Bebauungsplan tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung in Kraft. Der in Kraft
getretene Bebauungsplan mit Begründung und der zusammenfassenden Erklärung wird auf der
Intemetseite der Stadt Pockau-Lengefeld eingestellt und über das Zentrale Internetportal Sachsen
zugänglich gemacht.

Datum: Seh miede r

Bürgermeisterin
Siege)

Satzung zum Bebauungsplan Sondergebiet "Freiflächen-PhotovoltaiRanlage
Wünschendorf

Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. l.
S, 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 l Nr. 394)geändert
warden ist sowie nach g 89 der Sächsischen Bauordnung vom 11.05.2016 (SächsGVBL S, 186), die
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.03.2024 (SächsGVB). S. 169) geändert worden ist, in
Verbindung mit § 4 der Gemeinde Ordnung för den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 09.03.2018 (SächsGVBI. S. 62), d're zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
29.05.2024 (SächsGVBI. S. 500) geändert worden ist, wird nach Beschtussfassung durch den
Stadtrat der Stadt Pockau-Lengefeld am ,.,. . .,.. . „„ und nach Genehmigung durch das Landralsamt
des EragebirgsKreises vom ..... ......... die Satzung über den Bebauungsplan Sondergebiet
"Freinachen-Pholovottaikanlage Wünschendorf" bestehend aus Planzeichnung, M 1:750 (Teil A)
und dem Textteil (Teil B) erlassen,

Pockau-Lengefeld........... .... Schmieder
Bürgermeisterin

Siegel

Stadt Pockau-Lengefeld
Erzgebirgskreis
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Bebauungsplan Sondergebiet
'Photovoltaik-Freiflächenanlage
Wünschendorf" - Vorentwurf -

Xcz Sachsen Consult Zwickau
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